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1. Aufgabenstellung 

Der Bebauungsplan 1-124 – „Turbinenwerk Nord“ soll für dessen Geltungsbereich das 

erforderliche Bau- und Planungsrecht schaffen. Hierzu ist unter anderem eine 

Verkehrsuntersuchung erforderlich, die die zu erwartenden Auswirkungen betrachtet.  

Das Untersuchungsgebiet liegt im Ortsteil Moabit des Bezirks Mitte von Berlin und wird begrenzt 

durch: 

▪ die Sickingenstraße im Norden 

▪ die Wiebestraße im Westen sowie 

▪ dem Siemens Energy eigenen Grundstück im Osten und Süden. 

Die Planungen sehen rund 30.000 m² Bruttogeschossfläche vor, davon besteht für rund 

16.675 m² bereits Planungsrecht. Die Untersuchung betrachtet daher die Auswirkungen der 

Fläche für die derzeit kein Planungsrecht besteht. Dies sind etwa 13.325 m² 

Bruttogeschossfläche. Auf dieser sollen rund 665 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. 

Geplant ist ein zusammenhängender Büro- und Forschungsneubau mit Ansiedlung der 

Konzernleitung und etwa 665 zusätzlichen Arbeitsplätzen am Produktionsstandort sowie eine 

Mensa und Co-Working-Arbeitsplätze. 

Abbildung 1:  Lage des Plangebietes 

 

Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende. 
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2. Bestandsanalyse 

Grundlage für die Bestandsanalyse sind die übergeordneten Planwerke, verfügbare Daten des 

Landes Berlin, vorliegende Planunterlagen des Auftraggebers sowie die Ortsbegehung vom 

16.07.2025. 

Die Bestandsanalyse stellt die Situation für den Umweltverbund bestehend aus dem öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV), dem Rad- und Fußverkehr sowie den Sharing-Angeboten und dem 

Kfz-Verkehr dar und bewertet die Situation. 

Zu Beginn der einzelnen Kapitel befindet sich eine kurze zusammenfassende Bewertung. Die 

Herleitung erfolgt im weiteren Verlauf der jeweiligen Kapitel. 

2.1 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Zusammenfassung: Die ÖPNV-Erschließung des Plangebietes ist nach den Erschließungsstandards 

des Berliner Nahverkehrsplans grundsätzlich ausreichend. Die zeitlichen und räumlichen 

Erschließungsstandards erfüllt das Plangebiet. Höherwertige schienengebundene Verkehrsmittel 

sind rund 700 m vom Plangebiet entfernt und fahren dort je nach Tageszeit im 5- bis 10-Minuten-

Takt. Unter Berücksichtigung der Fahrzeiten ist die Erreichbarkeit relevanter Ziele in Berlin mit 

dem ÖPNV als ausreichend zu bewerten. Mit dem Neubau der Straßenbahn zwischen Turmstraße 

(U-Bahnhof) und dem Bahnhof Jungfernheide wird der Bus durch eine zuverlässigere und 

leistungsfähigere Straßenbahn ersetzt und das ÖPNV-Angebot am Standort von Siemens Energy 

verbessert. 

Die erforderlichen Erschließungs-, Bedienungs- und Verbindungsstandards in Berlin definiert der 

Nahverkehrsplan Berlin 2019-2023 (NVP). Öffentliche Verkehrsmittel sollten der Bevölkerung – 

ausgehend vom zu betrachtenden städtischen Raum – im Tagesverkehr in 300 bis 500 m 

Entfernung zur Verfügung stehen.1  

Darüber hinaus sollte für die Verkehrsmittel ein Grundtakt von 20 Minuten vorliegen. Die 

räumlichen Erschließungsstandards sind abhängig von der Nutzungsdichte1. Die maßgebende 

Einheit ist hier die Bevölkerungsdichte. Je nach Dichte sind zwischen 300 und 500 m ein 

ausreichender Erschließungsstandard. Als attraktiver Arbeitsort sollte die Entfernung zu den 

Haltestellen so kurz wie möglich sein. Daher wird als Zielwert eine Entfernung zwischen 300 und 

400 m zwischen Zugang und Haltestelle für die Bewertung zu Grunde gelegt (Abbildung 2). 

Die nächstgelegene Haltestelle ist die Bushaltestelle Wiebestraße / Huttenstraße, die rund 320 m 

zum Eingang der neuen Gebäude entfernt ist. Hier verkehrt die Buslinie M27. In rund 700 m 

Entfernung befindet sich der S-Bahnhof Beusselstraße, an dem die S-Bahnlinien S41 und S42 

sowie die Buslinien 106, 123 und N26 verkehren. Insgesamt sind folgende Linien erreichbar: 

 

1 300 m bzw. 400 m ist der Zielwert für eine hohe bzw. niedrige Nutzungsdichte und 400 m bzw. 500 m der Toleranzwert für eine hohe bzw. 

niedrige Nutzungsdichte. Eine hohe Nutzungsdichte besteht ab 7.000 Einwohner je km². 
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▪ Buslinie M27 S+U Pankow ◄► S+U Jungfernheide 

▪ Buslinie 106 U Seestraße ◄► Lindenhof 

▪ Buslinie 123 S+U Hauptbahnhof ◄► Mäckeritzwiesen 

▪ Buslinie N26 U Seestraße ◄► S+U Zoologischer Garten 

▪ S-Bahn S41 S+U Gesundbrunnen ► S+U Gesundbrunnen 

▪ S-Bahn S42 S+U Gesundbrunnen ► S+U Gesundbrunnen 

Die Bushaltestelle Wiebestraße / Huttenstraße verfügt über Fahrgastunterstände mit 

Sitzgelegenheiten und Mülleimern. Digitale Anzeigen gibt es nicht. Der M27 fährt in 7 Minuten 

zum U-Bahnhof Turmstraße bzw. in 5 Minuten zum U-Bahnhof Mierendorffplatz. 

Montag bis Freitag zwischen 06:00 und 22:00 Uhr verkehrt die Buslinie M27 mindestens in einem 

10-Minuten-Takt. Zu den Hauptverkehrszeiten wird der Takt verdichtet. Zwischen 23 Uhr und 05 

Uhr gibt es einen 20 bzw. 30-Minuten-Takt. Eine Betriebspause gibt es nicht. Am Wochenende 

besteht zwischen 09 und 22 Uhr und Sonntag zwischen 10 und 22 Uhr ein 10 Minuten-Takt. 

Außerhalb dieser Zeiten wird eine 20 bzw. 30-Minuten-Takt angeboten. 

Die Erreichbarkeiten mit dem ÖPNV ausgehend von der Haltestelle „Wiebestraße / Huttenstraße“ 

und „Beusselstraße“ zeigen Abbildung 2 und Abbildung 3. Die durchschnittliche Reisezeit eines 

Weges mit dem ÖPNV beträgt nach dem System repräsentativer Befragung der Technischen 

Universität Dresden von 2023 (SrV 23) für Gesamtberlin rund 40 Minuten2.  

Vom nächstgelegenen S-Bahnhof „Beusselstraße“, der zu Fuß in etwa 7 Minuten und mit dem 

Fahrrad in weniger als 5 Minuten erreichbar ist, können im Tagesverkehr innerhalb von 40 

Minuten alle zentralen Bereiche im S-Bahn-Ring sowie weite Teile außerhalb der Innenstadt 

erreicht werden. Von der Bushaltestelle „Wiebestraße / Huttenstraße“ kann das westliche 

Stadtgebiet erreicht werden. 

Der Nahverkehrsplan definiert Verbindungsstandards zur Sicherung der Erreichbarkeit der 

Innenstadt sowie der Zentren auf Ortsteil- sowie Stadtteilebene und Hauptzentren. Da es sich hier 

um einen gewerblichen Standort handelt, wird an dieser Stelle auf die Erreichbarkeitsanalyse für 

Berliner Zentren, die vor allem der Versorgung der Bewohnenden dienen sollen, verzichtet. 

 

2 SrV 2023 Tabelle 7.4.1. 
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Abbildung 2:  Erreichbarkeit in 40 min ausgehend 

von der Haltestelle „Wiebestraße / 

Huttenstraße“ 

Abbildung 3:  Erreichbarkeit in 40 min ausgehend 

von der Haltestelle „Beusselstraße“ 

  

Quelle: VBB Livekarte, Stand 17. Juli 2025 15:30 Uhr Quelle: VBB Livekarte, Stand 17. Juli 2025 15:30 Uhr 

Zukünftig ist geplant die Straßenbahn von der Turmstraße bis zum S-Bahnhof Jungfernheide zu 

verlängern und damit die Busverbindung zu ersetzen. Die Straßenbahn wird leistungsfähiger sein 

als die heutigen Busse. Mit der Straßenbahn-Netzerweiterung entstehen neue, schnelle 

Direktverbindungen zwischen Moabit und Prenzlauer Berg und eine direkte Anbindung des Berliner 

Hauptbahnhofs.  

2.2 Fußverkehr 

Zusammenfassung: Insgesamt ist die Situation für den Fußverkehr als ausreichend zu bewerten. 

Relevant sind für den Standort vor allem die direkten Verbindungen mit beidseitigen Gehwegen zu 

den Haltestellen. Die Fußverkehrsanlagen sind ausreichend breit, aber in der Wiebestraße zum 

Teil in schlechtem Zustand. Mit der Verlegung des Radweges vom Seitenraum auf die Fahrbahn 

verbreitert sich die nutzbare Gehwegbreite in der Sickingenstraße zwischen Wiebestraße und 

Beusselstraße. 

Die Haupterschließung des Neubaus erfolgt über die Wiebestraße und die Sickingenstraße. Dort 

sind beidseitig befestigte Gehwege vorhanden, die den aktuellen Breiten der 

Ausführungsvorschriften für Geh- und Radwege entsprechen, welche eine von Hindernissen 

freizuhaltenden nutzbare Breite von 2,20 m fordern. Mit dem Verlegen des Radweges in der 

Sickingenstraße zwischen Wiebestraße und Beusselstraße auf die Fahrbahn wird die Situation für 

den Fußverkehr weiter verbessert und Konflikte mit dem Radverkehr auf dem Gehweg reduziert. 

In der Wiebestraße weisen die Wege zum Teil Unebenheiten auf. 

Zum Erreichen der Haltestelle „Wiebestraße / Huttenstraße“ ist die Huttenstraße zu queren. Dort 

befindet sich ein Fußgängerüberweg. Zum Erreichen des S-Bahnhofes „Beusselstraße“ ist die 

Sickingenstraße zu queren. Hierzu befindet sich am Knoten mit der Beusselstraße eine durch die 

Lichtsignalanlage gesicherte Querung. 
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2.3 Radverkehr 

Zusammenfassung: Das Plangebiet ist grundsätzlich gut an das Radverkehrsnetz angebunden. Mit 

der Bahntrasse, die das Gebiet durchquert, gibt es jedoch einen natürlichen Zwangspunkt. Je 

nach Route können Umwege entstehen. Die vorhandenen Radverkehrsanlagen in der 

Sickingenstraße entsprechen nicht dem erforderlichen Ausbauzustand der 

Ausführungsvorschriften Geh- und Radwege bzw. des Radverkehrsplanes. Radabstellanlagen gibt 

es im realisierten Parkhaus. 

Das Plangebiet liegt unmittelbar am geplanten Radverkehrsnetz des Landes Berlin. Die 

Sickingenstraße ist Teil des Radvorrangnetzes. Die Wiebestraße gehört zum Ergänzungsnetz. 

Entlang der Sickingenstraße sind zwischen Beusselstraße und Wiebestraße im Seitenraum 

Radwege und zwischen Wiebestraße und Neues Ufer ist ein Schutzstreifen auf der Fahrbahn 

vorhanden. Die Schutzstreifen wurden Ende 2018 fertiggestellt. Der Schutzstreifen entspricht aber 

heute nicht mehr dem Stand der Technik, die mit dem Radverkehrsplan 2021 angepasst wurden. 

Ab dem zweiten Quartal 2026 ist geplant den Radweg im Seitenraum zwischen Beusselstraße und 

Wiebestraße durch einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn zu ersetzen. Damit wird die 

Infrastruktur an die heutigen Anforderungen angepasst. 

An den relevanten Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV, wie den S-Bahnhöfen Beusselstraße oder 

Jungfernheide sind keine (Beusselstraße) bzw. nur wenige (Jungfernheide) Radabstellanlagen 

vorhanden. 

Im neu errichteten Parkhaus befinden sich rund 200 Abstellplätze für Fahrräder, die in 

unmittelbarer Nähe zum Plangebiet liegen und von dort gut erreichbar sind. Sie wurden mit Blick 

auf die Planungen bereits im Parkhaus integriert. 

Abbildung 4:  Radverkehrsnetz von Berlin (Ausschnitt) 

 

Quelle: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Auszug aus dem Geoportal sowie OpenStreetMap 

Mitwirkende, abgerufen am 14.08.2025 8:00 Uhr. 
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2.4 Sharing-Angebote 

Zusammenfassung: Das Sharing-Angebot am Plangebiet, welches innerhalb des S-Bahnrings liegt, 

ist gut. Es gibt Scooter-, Bike-, Roller- und Carsharing von verschiedenen Anbietern. Eine 

Mobilitätsstation, die mehrere Angebote bündelt, gibt es im relevanten Umfeld nicht. 

Bike-Sharing 

Das Plangebiet liegt innerhalb der sogenannten Flexzone des Bikesharing-Anbieters Nextbike. Die 

Räder können an festen und virtuellen Stationen sowie an Jelbi-Mobilitätspunkten per App 

ausgeliehen und abgegeben werden. Neben Nextbike sind auch (Elektro-)Fahrräder von Lime 

vorhanden, die stationsunabhängig ausgeliehen werden können. Eine Stichprobe ergab zum 

Feierabend am Freitag gegen 16 Uhr eine gute Verfügbarkeit. 

E-Scooter-Sharing 

In Berlin gibt es die E-Scooter der Sharing-Anbieter Lime, Dott (ehemals Tier), Bolt oder Voi. 

Diese sind am Plangebiet nutzbar – sofern dort Fahrzeuge abgestellt wurden. Eine Stichprobe 

ergab zum Feierabend am Freitag gegen 16 Uhr eine gute Abdeckung. 

Roller-Sharing 

Der Geschäftsbereich des Anbieters emmy liegt innerhalb des S-Bahnringes. Im öffentlichen 

Straßenraum können am Plangebiet Roller abgestellt und gebucht werden. Eine Stichprobe ergab 

zum Feierabend am Freitag gegen 16 Uhr im relevanten Umfeld (500 m) verfügbare Fahrzeuge. 

Car-Sharing 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Geschäftsbereiche verschiedener Carsharing-Anbieter 

wie Miles Mobility oder Sixt share, die ohne feste Stationen ihre Autos anbieten (Free Floating 

Modell). Eine Stichprobe ergab eine gute Abdeckung zum Feierabend am Freitag gegen 16 Uhr. 

2.5 Kfz-Verkehr 

Zusammenfassung: Die vorhandene Situation kann die Nutzung des Kfz-Verkehrs begünstigen. Es 

besteht ein schneller Anschluss an das übergeordnete Straßennetz, wenngleich es an den 

umliegenden Hauptverkehrsstraßen bereits im Bestand während der Spitzenzeiten zu 

Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Im Umfeld des Plangebietes sind im Straßenraum zwar 

kostenpflichtige Parkstände vorhanden, jedoch bietet Siemens Energy den Mitarbeitenden 

kostenfreie Stellplätze im Parkhaus an. 

Fließender Kfz-Verkehr 

Das Plangebiet ist über die Sickingenstraße und die Wiebestraße erschlossen. Die Sickingenstraße 

ist eine örtliche Straßenverbindung und bindet in Richtung Osten an die Beusselstraße und damit 

das übergeordnete Straßennetz an. Von der Beusselstraße ist in Richtung Norden die 

Bundesautobahn (BAB) 100 schnell erreichbar. Ein weiterer schneller Autobahnanschluss vom 

Plangebiet besteht in Richtung Westen. Hierrüber sind die BAB 100 und die BAB 111 erreichbar. 

Alle Straßen im Umfeld des Plangebietes weisen einen Fahrstreifen je Richtung auf. Die 

Sickingenstraße und die Huttenstraße sind asphaltiert und die Wiebestraße mit Kopfsteinpflaster 

eingedeckt. Die Knotenpunkte Huttenstraße / Wiebestraße und Sickingenstraße / Wiebestraße 

sind vorfahrtgeregelt. Der östlich gelegene Knotenpunkt Beusselstraße / Sickingenstraße – 

Siemensstraße ist lichtsignalgeregelt. 
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Die Wiebestraße ist eine Ergänzungsstraße. In der Planung des übergeordneten Straßennetzes für 

2030 ist die Wiebestraße nicht mehr enthalten. Unter Berücksichtigung des Bestandes sind keine 

relevanten Änderungen in Ausbauzustand oder Geschwindigkeitsregelung der Wiebestraße zu 

erwarten. Die Huttenstraße ist als übergeordnete Straßenverbindung und die Sickingenstraße als 

örtliche Straßenverbindung klassifiziert. Es ist nicht geplant die Einstufung für diese beiden 

Straßen bis 2030 anzupassen (Abbildung 5 und Abbildung 6). 

Für das übergeordnete Straßennetz liegen Verkehrsmengen der Senatsverwaltung für Mobilität, 

Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) durch die Verkehrsmengenkarte 2023 vor 

(Abbildung 7). Für die Sickingenstraße wird eine durchschnittliche werktägliche Verkehrsstärke 

zwischen 10.400 Kfz und 11.200 Kfz angegeben. In der Huttenstraße liegt die Belastung zwischen 

5.700 Kfz und 6.300 Kfz je durchschnittlichem Werktag. Die durchschnittliche Lkw-Belastung liegt 

in der Sickingenstraße bei 410 Lkw/24h und in der Huttenstraße zwischen 140 Lkw/24h und 

160 Lkw/24h.  

Für die Wiebestraße gibt Verkehrsmengenkarte keine Angaben aus und es liegen keine 

repräsentativen Zählungen vor. Unter anderem deswegen fanden am 17. Juli 2025 

Verkehrserhebungen statt. An den folgenden Knotenpunkten wurden 24-Stunden-Zählungen des 

Kfz-Verkehrs durchgeführt: 

▪ Sickingenstraße / Wiebestraße, 

▪ Huttenstraße / Wiebestraße und 

▪ Beusselstraße / Sickingenstraße – Siemensstraße. 

Die Ergebnisse der Verkehrszählungen wurden Mittels Hochrechnungsfaktoren angepasst. Da 

diese für das Jahr 2025 noch nicht vorliegen, wurde der Wochenfaktor der Kalenderwoche 28 des 

Jahres 2024 aus der Veröffentlichung „Verkehrsmengenkarte DTVW Kfz / Lkw 2027 - 

Hochrechnungsfaktoren“ (Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, 

Stand: 21.07.2025) verwendet. Die Kalenderwoche 29 im Jahr 2024 liegt, wie die Kalenderwoche 

29 im Jahr 2025, eine Woche vor den Sommerferien, so dass von einer Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse auszugehen ist. Für den Kfz-Verkehr wird der Faktor von 1,016 und für den Lkw-

Verkehr von 0,874 angewendet. Da eine 24-Stundenzählung durchgeführt wurde, ist die 

Anwendung des Faktors zu Umrechnung einer 12-Stunden-Zählung auf eine 24-Stunden-Zählung 

nicht erforderlich. 

Die Verkehrsprognose 2035 des Landes Berlin weist im betrachteten Bereich keine signifikante 

Steigerung gegenüber dem Bestand auf (Modellstand II/2025). In Tabelle 1 sind die 

Verkehrsmenge der Verkehrsmengenkarte 2023, die Ergebnisse aus den Verkehrserhebungen 

sowie die maßgebende Verkehrsstärke gemäß der für Verkehr zuständigen Senatsverwaltung 

dargestellt.  
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Abbildung 5:  Übergeordnetes Straßennetz im Bestand 2023 

 

Quelle: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Auszug aus dem Geoportal sowie OpenStreetMap 

Mitwirkende, abgerufen am 14.08.2025 8:00 Uhr. 

Abbildung 6:  Übergeordnetes Straßennetz, Einstufung 2030 

 

Quelle: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Auszug aus dem Geoportal sowie OpenStreetMap 

Mitwirkende, abgerufen am 14.08.2025. 
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Abbildung 7:  Verkehrsmengenkarte 2023 

 

Quelle: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Auszug aus dem Geoportal sowie OpenStreetMap 

Mitwirkende, abgerufen am 14.08.2025. 

Tabelle 1:  Vorliegende Verkehrsdaten der umliegenden relevanten Straßen 

Straße 

Abschnitt 

Verkehrsmengenkarte 
2023 

DTVw 

Verkehrszählung 
2025 

DTVw 

Maßgebende Belastung 
gemäß SenMVKU 

DTVw 

Beusselstraße 
(Westhafenstraße – 

Sickingenstraße) 

33.700 Kfz/24h 

1.380 Lkw/24h 

34.700 Kfz/24h 

1.930 Lkw/24h 

36.000 Kfz/24h 

Beusselstraße 
(Sickingenstraße – 

Wittstocker Straße) 

16.900 Kfz/24h 

540 Lkw/24h 

19.400 Kfz/24h 

1.010 Lkw/24h 

19.000 Kfz/24h 

Huttenstraße 
(Ufnaustraße – 

Wiebestraße) 

6.300 Kfz/24h 

160 Lkw/24h 

5.200 Kfz/24h 

420 Lkw/24h 

6.000 Kfz/24h 

Huttenstraße 
(Wiebestraße – 

Berlichingstraße) 

5.700 Kfz/24h 

140 Lkw/24h 

5.700 Kfz/24h 

450 Lkw/24h 

5.500 Kfz/24h 

Sickingenstraße 
(Ufnaustraße – 

Wiebestraße) 

10.400 Kfz/24h 

410 Lkw/24h 

8.700 Kfz/24h 

410 Lkw/24h 

11.000 Kfz/24h 
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Straße 

Abschnitt 

Verkehrsmengenkarte 
2023 

DTVw 

Verkehrszählung 
2025 

DTVw 

Maßgebende Belastung 
gemäß SenMVKU 

DTVw 

Sickingenstraße 
(Wiebestraße – 

Berlichingstraße) 

11.200 Kfz/24h 

410 Lkw/24h 

9.400 Kfz/24h 

430 Lkw/24h 

12.000 Kfz/24h 

Sickingenstraße 
(Berlichingstraße – 

Beusselstraße) 

11.200 Kfz/24h 

410 Lkw/24h 

10.500 Kfz/24h 

490 Lkw/24h 

12.000 Kfz/24h 

Siemensstraße 
(Beusselstraße – Erna-

Samuel-Straße) 

23.000 Kfz/24h 

940 Lkw/24h 

20.700 Kfz/24h 

1.070 Lkw/24h 

Keine Angaben 

Wiebestraße 
(südlich der 

Sickingenstraße) 

Keine Angaben 1.800 Kfz/24h 

100 Lkw/24h 

3.500 Kfz/24h 

Wiebestraße 
(nördlich der 

Huttenstraße) 

Keine Angaben 1.900 Kfz/24h 

70 Lkw/24h 

3.500 Kfz/24h 

Wiebestraße 
(Huttenstraße – 

Kaiserin-Augusta-Allee) 

Keine Angaben 3.000 Kfz/24h 

120 Lkw/24h 

2.000 Kfz/24h 

Ruhender Kfz-Verkehr 

Ruhender Kfz-Verkehr findet in den umliegenden Straßen des Plangebietes beidseitig statt. In der 

Wiebestraße ist dieser in Längsaufstellung, in der Huttenstraße in Senkrechtaufstellung und in der 

Sickingenstraße in Schrägaufstellung angeordnet. Das Umfeld des Plangebietes ist Bestandteil der 

Parkraumbewirtschaftungszone 73, welche von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr 

bewirtschaftet wird. Die Gebühr beträgt 3,00 Euro / Stunde.  

Siemens Energy hat unmittelbar angrenzend an das Plangebiet ein neues Parkhaus errichtet. Die 

Beschäftigten können das Parkhaus kostenfrei nutzen. 

Zum Liefern- und Laden gibt es keine eigenen Ladezonen im Straßenraum. Siemens Energie hat 

dem vorhandenen Gelände Lade- und Liefermöglichkeiten. 

Schwerlasttransporte 

Siemens Energy führt durchschnittlich einmal pro Woche einen Schwerlasttransport 

(Turbinentransporte) über die Verbindung Wiebestr. - Huttenstr. - neues Ufer zum naheliegenden 

Hafen durch. Die Schwerlasttransporte verlassen das Gelände an Tor 3 in der Wiebestraße. Die 

Polizei begleitet den Transport. In der Umgebung des Tors gilt circa 2 Stunden vor 

Transportbeginn ein absolutes Haltverbot. Die Transporte finden zwischen 9 und 11 Uhr statt.  
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3. Verkehrsaufkommensermittlung 

Die Aufkommensermittlung erfolgt für den Umweltverbund bestehend aus Fuß-, Rad- und 

öffentlichen Personennahverkehr sowie den Kfz-Verkehr getrennt nach den verschiedenen 

Nutzungen. Dazu wird das Bosserhoff-Verfahren angewandt. Die Berechnung berücksichtigt die 

Kennwerte des Programms Ver_Bau sowie den zugehörigen Richt- und Erfahrungswerten gemäß:  

▪ Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zur Schätzung des 

Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2006),  

▪ Heft 53-1 der Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV, 

2006) und  

▪ System repräsentativer Verkehrsbefragungen 2023 (TU Dresden, 2025) für Berlin der TU 

Dresden (SrV 23). 

Die Planungen sehen rund 30.000 m² Bruttogeschossfläche vor, davon besteht für etwa 

16.675 m² bereits Planungsrecht (Tabelle 2). Die Untersuchung betrachtet daher die 

Auswirkungen der Fläche für die noch kein Planungsrecht besteht. Dies sind circa 13.325 m² 

Bruttogeschossfläche. Auf dieser sollen rund 665 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.  

Tabelle 3 zeigt die Anzahl der Beschäftigten je Nutzung. Diese verteilen sich auf Büro, Forschung 

und Gastronomie. Nutzungen mit ähnlichen Kennwerten werden zusammengefasst. Dies zeigt die 

dritte Tabellenspalte der Tabelle. 

Tabelle 2:  Darstellung der Flächenverhältnisse 

Fläche Größe (gerundet auf 5er) 

Geplante Geschossfläche 30.000,0 m² 

Bestehendes Planungsrecht 16.675 m² 

Resultierende Zusatzfläche 13.325 m² 

 

Tabelle 3:  Exemplarische Darstellung zusätzlicher Nutzungen und deren Clusterung 

Art der Nutzung Beschäftigtenanzahl Nutzungsart gemäß 
Ver_Bau 

Zusätzliche 
Büroarbeitsplätze am 
neuen Standort 

555 Büro 

Forschung 35 Büro 

Co-Working-Arbeitsplätze 60 Büro 

Mensa 10 Gastronomie 

Café 5 Gastronomie 

 



Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan 1-124 „Turbinenwerk (Nord)“ 

 

 

 15/59 

 

Anhang 1 zeigt die verwendeten Kennwerte mit Angabe der herangezogenen Datenquellen, 

aufgeschlüsselt nach einzelnen Nutzungen.3 Anhand dieser Werte wird das zukünftige 

Verkehrsaufkommen bestimmt. Bei den verwendeten Kennwerten werden – sofern Spannweiten 

zugrunde gelegt sind – in der Regel die jeweiligen Mittelwerte angewendet. Ein Abweichen vom 

Mittelwert nach unten oder oben erfolgt in Ausnahmefällen und ist jeweils in den im Anhang 1 auf 

den konkreten Fall bezogen sowie dort fachlich begründet. Folglich werden Kennwerte für die 

Aufkommensermittlung angesetzt, die aus fachlicher Sicht einem realistischen Anhaltswert für das 

vorgesehene innerstädtische Gewerbegebiet entsprechen. Mit Hilfe der Kennwerte wird die 

durchschnittliche Anzahl der werktäglichen Kfz-Fahrten, Fuß- und Radwege sowie der Wege, die 

mit dem ÖPNV zurückgelegt werden, im Quell- und Zielverkehr des Vorhabengebietes je 

Nutzergruppe berechnet. 

In Summe werden mit den neuen Nutzungen im Mittel werktäglich rund 440 Kfz-Fahrten des 

motorisierten Individual- und Wirtschaftsverkehres sowie rund 1.190 nicht motorisierte 

Individualverkehre (Fahrten und Wege) erwartet (Tabelle 4). Die resultierende Tagesganglinie des 

Kfz-Verkehrs über alle Nutzungen ist in Abbildung 8 dargestellt. Zwischen 8 und 9 Uhr entstehen 

67 von den Nutzungen verursachte Kfz-Fahrten, zwischen 15 und 16 Uhr sind es 34 sowie 

zwischen 16 und 17 Uhr 44 Kfz-Fahrten.4 Für die Beschäftigten in der Gastronomie wird eine 

Ganglinie zur Büronutzung angesetzt, da die Zeiten der Beschäftigung eher der einer Büronutzung 

entsprechen als eine Gastronomienutzung mit einem Kundenschwerpunkt am Nachmittag 

beziehungsweise Abend. Zusätzlicher Schwerlastverkehr (Turbinentransport) wird durch die 

angestrebte Büronutzung nicht erzeugt. 

Tabelle 4:  Gesamtübersicht über alle täglichen Fahrten und nicht motorisierten Individualverkehrswege je 

Nutzergruppe (rundungsbedingte Abweichung möglich) 

Nutzergruppe Kfz-Fahrten Fußwege Radwege ÖPNV-Wege 

Büro 420 200 330 625 

Gastronomie 20 5 10 20 

Gesamt  440 205 340 645 

Abbildung 8:  Tagesganglinie des neu induzierten Kfz-Verkehrs 

 

3 Gerechnet wurde mit den konkreten Werte. Für die bessere Lesbarkeit wurden die Zahlen auf 5er gerundet. 

4 Angegeben sind die Werte der für die Leistungsfähigkeitsbetrachtung maßgebenden Spitzenstunden der Verkehrsstärken im umliegenden 

Straßennetz am Vormittag und am Nachmittag. Die maßgebende Frühspitzenstunde liegt hier in der Tagestunde 8 bis 9 Uhr, die 

Spätspitzenstunde am Knotenpunkt Huttenstraße / Wiebestraße in der Tagestunde 15 bis 16 Uhr und an den Knotenpunkte Sickingenstraße / 

Wiebestraße und Beusselstraße / Sickingenstraße – Siemensstraße in der Tagestunde 16 bis 17 Uhr. Vergleiche hierzu Kapitel 4.1, Seite 13. 
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4. Erschließungskonzept und Maßnahmenplanung  

Grundlage für das Erschließungs- und Maßnahmenkonzept sind die Bestandsanalyse, die 

Aufkommensermittlung, die vorliegenden Planungen des Auftraggebers sowie relevante 

Regelwerke und Rahmenbedingungen.  

4.1 Öffentlicher Personennahverkehr und Sharing 

Zukünftig ist geplant die Straßenbahn von der Turmstraße bis zum S-Bahnhof Jungfernheide zu 

verlängern. Damit soll die Busverbindung in der Huttenstraße ersetzt werden. Die Straßenbahn 

wird leistungsfähiger sein als die heutigen Busse. Mit der Straßenbahn-Netzerweiterung entstehen 

neue, schnelle Direktverbindungen zwischen Moabit und Prenzlauer Berg und eine direkte 

Anbindung des Berliner Hauptbahnhofs. 

Der S-Bahnhof Beusselstraße ist in etwa sieben Gehminuten erreichbar. Alternativ können auch 

die vorhandenen Bike- und Scootersharing-Angebote genutzt werden, um den S-Bahnhof zu 

erreichen.  

4.2 Fuß- und Radverkehr 

Der Hauptzugang befindet sich an der Ecke Sickingenstraße / Wiebestraße. Abseits des 

Hauptzuganges befinden sich weitere Zugänge. Damit ist eine gute Zugänglichkeit von allen 

Straßen aus gegeben. 

Handlungsbedarf in Bezug auf den Fußverkehr besteht in der Verbesserung der Wegequalität in 

der Wiebestraße. Dieses Erfordernis ergibt sich bereits aus dem Bestand. Zuständig ist der Bezirk. 

Unter Berücksichtigung der finanziellen Aufwendungen ist von einer mittel- bis langfristigen 

Umsetzung auszugehen. Mit Umsetzung der Planung wird durch Siemens Energy zumindest die 

Qualität für den Fußverkehr auf Höhe des Vorhabens verbessert. 

Mit der Verlegung des Radweges vom Seitenraum auf die Fahrbahn verbreitert sich die nutzbare 

Gehwegbreite in der Sickingenstraße zwischen Wiebestraße und Beusselstraße und Konflikte 

zwischen Fuß- und Radverkehr werden reduziert. Zeitgleich wird die Infrastruktur an die heutigen 

Anforderungen angepasst. Die Planung erfolgt durch die InfraVelo bzw. den Bezirk. Baubeginn soll 

das zweite Quartal 2026 sein. Das Baugeschehen ist im weiteren Planungsverlauf ggf. aufeinander 

abzustimmen. 

Der 2018 eingerichtete Schutzstreifen entlang der Sickingenstraße zwischen Beusselstraße und 

Wiebestraße entspricht heute nicht mehr dem Stand der Technik, der mit dem Radverkehrsplan 

2021 angepasst wurde. Zuständig ist der Bezirk. Unter Berücksichtigung der finanziellen 

Aufwendungen ist von einer mittel- bis langfristigen Umsetzung auszugehen. 

Das Kopfsteinpflaster in der Wiebestraße reduziert den Nutzerkomfort für Radfahrende. Um diesen 

zu verbessern, wäre der Ersatz des Pflasters oder das Schaffen eines Asphaltstreifens 

wünschenswert. Zuständig ist der Bezirk. Unter Berücksichtigung der finanziellen Aufwendungen 

ist von einer langfristigen Umsetzung auszugehen. 

Im unmittelbar an das Plangebiet angrenzende Parkhaus sind 200 Radabstellanlagen vorhanden, 

die eigens für die hier betrachtete Planung angelegt wurden. Sie decken den rechnerischen Bedarf 

der rund 123 Pflichtstellplätze ab (Kapitel 4.4.1). Darüber hinaus sind am Mitarbeitereingang 

Radabstellmöglichkeiten geplant.  

Zusätzliche Querungshilfen sind unter Berücksichtigung der Haltestellen und den 

Wegebeziehungen nicht erforderlich.  
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4.3 Kfz-Verkehr 

Die Darstellungen zum Kfz-Verkehr berücksichtigt sowohl den Individualverkehr als auch den 

Lieferverkehr. 

4.3.1 Erschließung 

Die Erschließung für den Kfz-Verkehr erfolgt über die Sickingenstraße und die Wiebestraße. Am 

Hauptzugang befindet sich eine Vorfahrt. Diese ist für Besuchende oder Mitarbeitende, die mit 

einem Taxi oder Chauffeur gebracht werden. Die Fahrbahn der Vorfahrt sollte 5,5 m breit sein, 

damit das Vorbeifahren an den haltenden Fahrzeugen bei Bedarf möglich ist. Alternativ kann eine 

3,5 m breite Fahrbahn mit Haltebuchten vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten sind bei den 

weiteren Planungen zu berücksichtigen. Die Vorfahrt ist als Einbahnstraße vorgesehen. Die 

Einfahrt befindet sich an der Wiebestraße, die Ausfahrt an der Sickingenstraße. Die ausfahrenden 

Verkehre sind wartepflichtig. Da es sich um wenige Einzelfahrten handelt, ist von keinen 

relevanten Verkehrsbeeinträchtigungen auszugehen. Bei den weiteren Planungen sind die 

Sichtbereiche entsprechend zu berücksichtigen.  

Der angrenzende Teil des Betriebsgeländes verfügt über ein Parkhaus. Die Zufahrt befindet sich 

an der Sickingenstraße. Bei der Errichtung wurde der zukünftige Bedarf der aktuellen Planung 

berücksichtigt. Die benötigten Kapazitäten werden bereits vorgehalten. Das Parkhaus ist bereits in 

Betrieb (Abbildung 9). Im öffentlichen Straßenraum befinden sich bewirtschaftete Parkstände. 

Zum Zeitpunkt der Ortsbegehung waren noch freie Kapazitäten vorhanden. Da das Parken 

3,00 / Stunde kostet, ist davon auszugehen, dass die Beschäftigten das kostenfreie Parkhaus 

nutzen. 

Die Andienung für den Foodcourt (Mensa) und das Büro erfolgt über die Werkseite. Siemens 

Energy führt durchschnittlich einmal pro Woche einen Schwerlasttransport (Turbinentransporte) 

über die Verbindung Wiebestr. - Huttenstr. - neues Ufer zum naheliegenden Hafen durch. Die 

Schwerlasttransporte verlassen das Gelände an Tor 3 in der Wiebestraße. Die Polizei begleitet den 

Transport. In der Umgebung des Tors gilt circa 2 Stunden vor Transportbeginn ein absolutes 

Haltverbot. Die Transporte finden zwischen 9 und 11 Uhr statt. Aufgrund der hohen 

Sicherheitsstandards ist von keinen relevanten negativen Auswirkungen auf das Vorhaben 

auszugehen. Die Anzahl der Schwerlasttransporte nimmt durch die Umsetzung der Planungen 

nicht zu. 



Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan 1-124 „Turbinenwerk (Nord)“ 

 

 

 19/59 

 

Abbildung 9:  Geplante Erschließung des Vorhabens 

 

Quelle: Siemens Energy, Stand: 10.10.2025 
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4.3.2 Umlegung und räumliche Verteilung 

Maßgebende Betrachtungsfall 

Die Verkehrsfolgeabschätzung legt den Neuverkehr des Plangebietes auf das Straßennetz um und 

bewertet für den „maßgebenden Fall“ die verkehrlichen Auswirkungen. Der maßgebende Fall ist 

der Fall mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. Grundsätzlich können folgende Fälle relevant 

sein: 

▪ Bestand: IST-Situation (Bestandsverkehrsstärke), 

▪ Bestand-Planfall: Bestand +  

  zusätzliches Verkehrsaufkommen aus dem Plangebiet, 

▪ Prognose-Nullfall: Verkehrsstärke Verkehrsprognose 2035, 

▪ Prognose-Planfall: Prognose-Nullfall + 

  zusätzliches Verkehrsaufkommen aus dem Plangebiet. 

Die Verkehrsprognose 2035 der für den Verkehr zuständigen Senatsverwaltung des Landes Berlin 

(Modellstand II/2025), die die zukünftige verkehrliche Situation noch ohne das Planvorhaben 

abbildet, zeigt für den Betrachtungsraum keine signifikant höheren Verkehrsmengen. Maßgebend 

ist somit der Bestand-Planfall. Dieser setzt sich aus dem Bestand sowie dem zusätzlichen durch 

das Plangebiet erzeugten Verkehrsaufkommen zusammen. Die maßgebenden Kfz-

Verkehrsmengen für den Bestand wurden durch die Senatsverwaltung übergeben (Tabelle 1). Die 

maßgebenden Lkw-Verkehrsmengen wurden anhand von Zählungen abgeleitet und gemäß des 

Zuwachsfaktors des Kfz-Verkehrs angepasst. 

Anzumerken ist, dass die objektkonkrete Verkehrsprognose für die Straßenbahnneubaustrecke 

zwischen dem U-Bahnhof Turmstraße und dem S- und U-Bahnhof Jungfernheide mit dem 

Prognosehorizont 2035 derzeit erarbeitet wird. Diese liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. 

Durch die Verbesserung des ÖPNV-Angebotes wird hier von einer Reduzierung des 

Verkehrsaufkommens im Bestand ausgegangen. Die vorliegende Untersuchung betrachtet somit 

einen schlechteren Fall als den, der mit der Umsetzung der Neubaustrecke zu erwarten ist. 

Räumliche Verteilung des Kfz-Verkehrs 

Die räumliche Verteilung des induzierten Kfz-Verkehrs auf das angrenzende Straßennetz erfolgt 

als manuelle Umlegung und berücksichtigt dabei die Stadtstruktur, das Straßennetz im Umfeld, 

die Verkehrsverteilung in der Straßenverkehrsprognose 2035 sowie Verkehrszählungen an den 

Knotenpunkten im Umfeld. Einspeisepunkte für den Kfz-Verkehr sind die Ein- und Ausfahrt des 

von Siemens Energy neu errichteten Parkhauses in der Sickingenstraße. 

In Abbildung 10 und Abbildung 11 sind die Verkehrsmengen 2023 sowie die berücksichtige 

räumliche Umlegung des Kfz-Verkehrs dargestellt, Abbildung 12 zeigt die Umlegung der neu 

induzierten Kfz-Verkehrsmengen zzgl. der maßgebenden Belastungen gemäß SenMVKU aus 

Tabelle 1. 

Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Fahrten großräumig stattfindet und dafür die 

nördlich gelegene Bundesautobahn 100 genutzt wird. Vom Plangebiet aus sind die 

Anschlussstellen Jakob-Kaiser-Platz und Beusselstraße am nächsten gelegen. Je nach 

Verkehrsaufkommen kann es sinnvoller sein, die Anschlussstelle Beusselstraße in Richtung 

Nordosten zu nutzen, um nach Süden zu fahren, statt die Anschlussstelle Jakob-Kaiser-Platz zu 

nutzen. 
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Dementsprechend wird ein großer Teil des Verkehrs über die Sickingenstraße umgelegt. Es wird 

davon ausgegangen, dass etwa 30 % des induzierten Verkehrsaufkommens die Wiebestraße in 

Richtung Süden nutzt. Ein Großteil davon nutzt die Huttenstraße in / aus östlicher Richtung, 

während der Teil bis zur Kaiserin-Augusta-Straße fährt. 

Eine Erweiterung der Fahrstreifenanzahl im relevanten Umfeld ist, wegen des durch das Vorhaben 

induzierten, zusätzlichen Kfz-Verkehrs unter Berücksichtigung der Richtlinien für die Anlage von 

Stadtstraßen der Forschungsgesellschaft für Straßenwesen nicht erforderlich. 

Abbildung 10:  Verkehrsmengenkarte 2023 

 

Quelle: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Auszug aus dem Geoportal sowie OpenStreetMap 

Mitwirkende, abgerufen am 14.08.2025. 
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Abbildung 11:  Räumliche Verteilung des induzierten Kfz-Verkehrs 

 

Abbildung 12:  Verkehrsstärken DTVW Kfz – Maßgebende Belastung zzgl. neu induzierter Kfz-Fahrten 
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4.3.3 Leistungsfähigkeitsbetrachtung 

Die Leistungsfähigkeit einer Verkehrsanlage ergibt sich nach dem Handbuch für die Bemessung 

von Straßenverkehrsanlagenüber (HBS) die Bewertungsgröße „Qualität des Verkehrsablaufes“ 

(FGSV, 2015). Diese ergibt sich aus der mittleren Wartezeit des Kfz-Verkehrs bzw. der maximalen 

Wartezeit des Rad- und Fußverkehres. 

Um die Auswirkungen des Verkehrszuwachses in den anliegenden Straßen zu beurteilen, prüft der 

Leistungsfähigkeitsnachweis die folgenden umliegenden Knotenpunkte: 

▪ Sickingenstraße / Wiebestraße, 

▪ Huttenstraße / Wiebestraße und 

▪ Beusselstraße / Sickingenstraße – Siemensstraße. 

Der Nachweis der Leistungsfähigkeit der Parkhausanbindung erfolgte in dessen 

Genehmigungsplanung und ist daher nicht Bestandteil der hier vorliegenden Untersuchung.  

Tabelle 5 zeigt die Qualitätsstufen für Knotenpunkte, die durch Lichtsignalanlagen geregelt und 

Tabelle 6 zeigt die Qualitätsstufen für Knotenpunkte, welche vorfahrtgeregelt sind. 

Die Qualität des gesamten Knotenpunktes entspricht der schlechtesten Fahrbeziehung. Um die 

Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt der höchsten Verkehrsbelastung sicher zu stellen, sind die 

morgendliche und nachmittägliche Spitzenstunde die Grundlage der Berechnungen. 

Die Leistungsfähigkeitsbetrachtungen betrachten die sogenannten Bemessungsverkehrsstärken 

für die einzelnen Knotenströme in der Früh- und Spätspitze des „maßgebenden Falles“. Die Wahl 

der Spitzenstunden folgt aus den Verkehrserhebungen und der tageszeitlichen Verteilung des 

vorhabenbezogenen Kfz-Verkehrs. Zugrunde gelegt werden ganze Stundenintervalle.  

Tabelle 5:  Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015 an einem lichtsignalgeregelten Knotenpunkt 

Qualitätsstufe Kfz-Verkehr 
(mittlere Wartezeit) 

Fuß- und Radverkehr 
(maximale Wartezeit) 

A ≤ 20 s ≤ 30 s 

B ≤ 35 s ≤ 40 s 

C ≤ 50 s ≤ 55 s 

D ≤ 70 s ≤ 70 s 

E > 70 s ≤ 85 s 

F Verkehrsstärke > Kapazität > 85 s 
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Tabelle 6:  Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015 an einem vorfahrtgeregelten Knotenpunkt 

Qualitätsstufe Fahrzeugverkehr  
auf der Fahrbahn 

(mittlere Wartezeit) 

Fußverkehr und Radverkehr  
auf Radverkehrsanlagen 

(maximale Wartezeit) 

A ≤ 10 s ≤ 5 s 

B ≤ 20 s ≤ 10 s 

C ≤ 30 s ≤ 15 s 

D ≤ 45 s ≤ 25 s 

E > 45 s ≤ 35 s 

F Verkehrsstärke > Kapazität > 35 s 

Sickingenstraße / Wiebestraße 

Der dreiarmige Knotenpunkt Sickingenstraße / Wiebestraße ist vorfahrtgeregelt und die in Ost-

West-Richtung verlaufende Sickingenstraße ist bevorrechtigt. Die Wiebestraße mündet von Süden 

kommend in den Knotenpunkt ein. Alle Straßen weisen einen Fahrstreifen je Richtung auf. Die 

Frühspitzenstunde liegt nach den durchgeführten Verkehrserhebungen zwischen 8 und 9 Uhr und 

die Spätspitzenstunde zwischen 16 und 17 Uhr. 

Die Bewertung der Leistungsfähigkeit ergibt für den Bestand-Planfall die Qualitätsstufe von C 

(Tabelle 7). Der Knotenpunkt ist somit auch mit dem zusätzlichen Verkehr leistungsfähig. 

Tabelle 7: Bewertung mit Qualitätsstufen für die Früh- und Spätspitze am Knotenpunkt Sickingenstraße / Wiebestraße 

Bestand 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „B“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „B“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „B“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „C“ 

Bestand-Planfall 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „B“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „B“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „B“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „C“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „C“ 
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Huttenstraße / Wiebestraße 

Der vierarmige Knotenpunkt Huttenstraße / Wiebestraße ist vorfahrtgeregelt. Die bevorrechtigte 

Huttenstraße verläuft in Ost-West-Richtung und wird von der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden 

Wiebestraße gequert. Beide Straßen weisen einen Fahrstreifen je Richtung auf. Um die 

Querbarkeit für den Fußverkehr zu verbessern sind in der Huttenstraße beidseitig des 

Knotenpunktes Mittelinseln vorhanden. Östlich des Knotenpunktes wird diese durch einen 

Fußgängerüberweg ergänzt und verbessert dadurch die Erreichbarkeit der angrenzenden 

Bushaltestelle deutlich.  

Die Bewertung der Leistungsfähigkeit ergibt für den Bestand-Planfall eine maximale Qualitätsstufe 

von B (Tabelle 8). Der Knotenpunkt ist somit auch mit dem zusätzlichen Verkehr leistungsfähig. 

Am Knotenpunkt Huttenstraße / Wiebestraße zeigen die Erhebungen die Frühspitzenstunde 

zwischen 9 und 10 Uhr und die Spätspitzenstunde zwischen 15 und 16 Uhr. 

Tabelle 8: Bewertung mit Qualitätsstufen für die Früh- und Spätspitze am Knotenpunkt Huttenstraße / Wiebestraße 

Bestand 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „A“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „A“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „A“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „B“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „B“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „A“ 

Bestand-Planfall 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „A“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „A“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „A“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „B“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „B“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „A“ 

Beusselstraße / Sickingenstraße – Siemensstraße 

Der vierarmige Knotenpunkt Beusselstraße / Sickingenstraße - Siemensstraße ist durch eine 

Lichtsignalanlage geregelt. Die Beusselstraße verläuft in Nord-Süd-Richtung, die Sickingenstraße 

mündet von Westen und die Siemensstraße von Osten in den Knotenpunkt ein.  

Die nördliche Zufahrt der Beusselstraße hat vier auf den Knotenpunkt zuführende Fahrstreifen, 

zwei von diesen sind Linksabbiegestreifen in die Siemensstraße. Die beiden anderen Fahrstreifen 

sind jeweils ein Rechtsabbiege- und Geradeausfahrtstreifen. In der Ausfahrt stehen zwei 

Fahrstreifen sowie ein Bussonderfahrstreifen zur Verfügung.  
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In der südlichen Zufahrt der Beusselstraße sind drei Fahrstreifen vorhanden, davon ein separater 

Linksabbiegestreifen in die Sickingenstraße. In der Ausfahrt sind ein Fahrstreifen sowie ein 

geschützter Radfahrstreifen vorhanden.  

Die Siemensstraße weist in der Zufahrt für jede Fahrtrichtung einen Fahrstreifen und in der 

Ausfahrt zwei Fahrstreifen auf. Auch die Sickingenstraße weist in der Zufahrt für jede 

Fahrtrichtung einen Fahrstreifen auf. In der Ausfahrt ist ein Fahrstreifen vorhanden. 

Die Frühspitzenstunde liegt nach den durchgeführten Verkehrserhebungen zwischen 8 und 9 Uhr 

und die Spätspitzenstunde zwischen 16 und 17 Uhr. 

In Tabelle 9 sind die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbewertung für den Bestand und den 

Bestand-Planfall aufgetragen. Der Knotenpunkt ist bereits im Bestand ohne zusätzlichen Verkehr 

aus dem Vorhaben nicht leistungsfähig. Dies betrifft sowohl den Radverkehr aus der Sickingen- 

und Siemensstraße und den Fußverkehr bei der Querung aller Zufahrten außer der südlichen 

Zufahrt der Beusselstraße als auch den Kfz-Verkehr in der Sickingenstraße und der nördlichen 

Beusselstraße.  

Beim Fuß- und Radverkehr liegt die maximale Wartezeit teilweise über 70 s, so dass dieser mit 

Qualitätsstufe (QSV) „E“ bewertet wird. Im Kfz-Verkehr wird sowohl der Linksabbiegestrom von 

der Sickingenstraße in der nördliche Beusselstraße als auch der Geradeausverkehr entlang der 

Beusselstraße in Richtung Süden mit QSV „F“ bewertet. Anhand der Auswertung der 

Videoerhebung kann in der nördlichen Beusselstraße ein Rückstau in Richtung Süden, in dem vom 

HBS-Verfahren angegebenen Maße nicht festgestellt werden. Zeitgleich zeigen die 

Erhebungsvideos, dass sich der Verkehr in Richtung Norden teilweise bis in den Knotenpunkt 

zurückstaut. 

Anpassungen der Signalsteuerung am Knotenpunkt zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit sind 

nur in geringem Umfang möglich, da die beiden überlasteten Kfz-Verkehrsströme in Konkurrenz 

zueinanderstehen. Die Freigabezeit für den Rad- und Fußverkehr sollte nicht weiter reduziert 

werden. Stattdessen sollte zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs angestrebt werden, diese zu 

erhöhen. Potential zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit besteht bei der Verkürzung der 

Freigabezeit für den linksabbiegenden Verkehr in der Beusselstraße. Dadurch erhöht sich die 

Freigabezeit für die kritischen Ströme um bis zu 14 Sekunden. Dies führt allerdings sowohl im 

Bestand als auch im Bestands-Planfall nicht zu einem leistungsfähigen Zustand.  

Bei einer Erhöhung der Freigabezeit der Sickingenstraße ist zu beachten, dass in der Spätspitze 

aufgrund des Rückstaus in der nördlichen Beusselstraße möglicherweise nicht alle Fahrzeuge die 

zusätzliche Freigabezeit nutzen können. Um diesen Rückstau zu reduzieren, wären Anpassungen 

an den Knotenpunkte Beusselstraße / Westhafenstraße und Beusselstraße / Seestraße 

erforderlich. 

Der Anpassungsbedarf begründet sich nicht mit dem Vorhaben. Bereits im Bestandsfall ist der 

Knoten auch mit den geprüften Anpassungen nicht leistungsfähig. Zudem ist die zusätzliche 

Verkehrsbelastung durch das Vorhaben auf dem kritischen Strom der Sickingenstraße mit rund 

10 Kfz/h sehr gering (ein Fahrzeug alle 6 Minuten in der Spitzenstunde). Dieses 

Verkehrsaufkommen liegt im Bereich der täglichen und jährlichen Schwankungen der Kfz-

Verkehrsmengen.  
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Tabelle 9: Bewertung mit Qualitätsstufen für die Früh- und Spätspitze am Knotenpunkt Beusselstraße / 

Sickingenstraße – Siemensstraße 

Bestand 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „F“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „E“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „E“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „F“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „E“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „E“ 

Bestand-Planfall 

Frühspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „F“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „E“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „E“ 

Nachmittagsspitzenstunde des Kfz-Verkehrs  

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Kfz-Verkehr „F“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Rad-Verkehr „E“ 

 Erreichbare Qualitätsstufe (QSV) Gesamt für den Fuß-Verkehr „E“ 

 

Zusammenfassung 

Die beiden vorfahrtgeregelten Knotenpunkte Sickingenstraße / Wiebestraße sowie Huttenstraße / 

Wiebestraße weisen auch mit dem zusätzlichen erzeugten Verkehr eine ausreichende 

Verkehrsqualität auf, siehe Abbildung 13. 

Der Knotenpunkt Beusselstraße / Sickingenstraße – Siemensstraße ist bereits im Bestand 

überlastet. Eine relevante Verbesserung des Verkehrsablaufes an diesem Knotenpunkt ist auch 

mit Anpassungen am Signalprogramm nicht möglich.  

Der Anpassungsbedarf begründet sich nicht mit dem Vorhaben. Bereits im Bestandsfall ist der 

Knoten auch mit den geprüften Anpassungen nicht leistungsfähig. Zudem ist die zusätzliche 

Verkehrsbelastung durch das Vorhaben auf dem kritischen Strom der Sickingenstraße mit rund 

10 Kfz/h sehr gering. Dieses Verkehrsaufkommen liegt im Bereich der täglichen und jährlichen 

Schwankungen der Kfz-Verkehrsmengen.  
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Abbildung 13:  Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Bestand-Planfall 

 

4.4 Stellplatzbetrachtung 

Im Land Berlin besteht keine allgemeine Verpflichtung zur Herstellung von Pkw-Stellplätzen. 

Lediglich für Menschen mit schwerer Gehbehinderung und Rollstuhlnutzende sind Pkw-Stellplätze 

vorzusehen. Dies regeln die Ausführungsvorschriften für Stellplätze (AV-Stellplätze). Sie gibt für 

die verschiedenen Nutzungen die Richtzahlen vor. Darüber hinaus beinhaltet sie Richtzahlen, wie 

viele Radabstellanlagen in Abhängigkeit zu den Nutzungen und Größen des Bauvorhabens 

herzustellen sind.  

Auch wenn es keine allgemeine Pflicht zur Herstellung von Pkw-Stellplätzen gibt, ist der 

bauplanungsrechtliche Erschließungsbegriff bzw. der Stellplatzbedarf gemäß § 34 BauGB ein 

eigenständiges Genehmigungskriterium und unabhängig vom Stellplatzbedarf nach der aktuellen 

AV-Stellplätze nach der Bauordnung für Berlin (BauO Bln). Durch die genehmigten und 

beantragten Nutzungen entsteht der Bedarf einer bestimmten Anzahl an Pkw-Stellplätzen auf dem 

Grundstück. Dieser Bedarf wird mittels einer Zufluss-Abfluss-Betrachtung auf Grundlage der 

Verkehrsaufkommensermittlung und renommierter Tagesganglinien abgeleitet. 

4.4.1 Pflichtstellplätze für Fahrräder 

Die Ausführungsvorschriften für Stellplätze geben Richtzahlen für verschiedene Nutzungen vor. 

Tabelle 10 zeigt die Anzahl herzustellender Radabstellplätzen für das gesamte Plangebiet 

insgesamt. Danach sind 123 Radabstellplätze herzustellen. Die AV-Stellplätze fordert, dass fünf 

Prozent der Stellplätze für Sonderfahrräder, wie Lastenfahrräder ausgelegt sind. Demnach wären 

6 Stellplätze für Sonderfahrräder vorzuhalten. 
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Die Fahrradstellplätze sind grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück zu realisieren. In dem 

angrenzenden Parkgebäude wurden vorbereitend für dieses Plangebiet bereits 200 Radabstell-

anlagen realisiert. 

Tabelle 10: Stellplatzbedarf für Fahrräder nach der AV-Stellplätze 

Nutzung Stellplatz-Bezugsgröße  Anzahl 
Radabstellplätze 

Davon 
Sonderräder 

Büro mit 
22.500 m² 
Nutzfläche5 

Gebäude mit Büro, Verwaltungs- und 
Praxisräumen: 
1 Abstellplatz je 200 m² NUF 

113 6 

Gastronomie 1 Abstellplatz je 10 Gastplätze  
Es wird kein zusätzlicher externer 
Kundenverkehr erzeugt, da die Mensa 

und die Cafeteria nur von 
Mitarbeitenden und nicht von externen 
Besuchenden genutzt werden kann. Die 
Mitarbeitenden als Gäste sind über die 
Büronutzung abgedeckt. 

Die Aufkommensermittlung geht von 

rund 10 Mitarbeitenden aus. Im Sinne 
der Förderung des Radverkehrs wird 
empfohlen, für alle einen 
Radabstellplatz vorzusehen. 

10 1 

Summe  123 7 

 

4.4.2 Pflichtstellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen 

Im Land Berlin besteht eine Verpflichtung für die Herstellung von Stellplätzen für 

mobilitätseingeschränkte Personen. Die Ausführungsvorschriften geben Richtzahlen für 

verschiedene Nutzungen vor, wobei die Stellplätze in der Nähe des barrierefreien (Haupt-) 

Gebäudezugangs angelegt werden müssen. Tabelle 11 führt die erforderliche Stellplatzanzahl je 

Nutzung auf. 

Demnach sind 9 Kfz-Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen erforderlich. Die 

Erfahrungen zeigen, dass die Stellplätze in der Regel nur gering belegt sind und scheinen damit 

überdimensioniert. Im neu errichteten Parkhaus wurden bereits die entsprechenden 

Behindertenstellplätze für das Vorhaben vorgesehen und sind nach den vorliegenden 

Belegungszahlen auch frei. 

Die Stellplätze für Mobilitätseingeschränkte müssen in der Nähe des barrierefreien  

(Haupt-)-Gebäudezugangs angelegt werden. Die Entfernung darf dabei 100 m nicht übersteigen 

und der Weg zu diesem muss barrierefrei sein. Mit dem Parkhaus ist dies erfüllt. 

Sind mehr als zwei PKW-Stellplätze erforderlich, soll nach der Ausführungsvorschriften für 

Stellplätze ein Stellplatz mit vorgegebenen Maßen für einen Kleinbus vorgesehen werden. Neben 

 

5 80 % von 30.000 m² Geschossfläche insgesamt für Büro Empfang, Konferenz- sowie Vorstandsbüros, Co-Working und Labore abzüglich 

Gastronomie.  
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den erforderlichen Mindestmaßen der Stellplätze für Mobilitätseingeschränkte (5,0 m Länge, 

3,50 m Breite) enthält die AV-Stellplätze weitere Anforderungen zur Lage und Gestaltung.  

Tabelle 11: Stellplatzbedarf für mobilitätseingeschränkte Personen nach der AV-Stellplätze 

Nutzung Stellplatz-Bezugsgröße nach AV-Stellplätze Anzahl Stellplätze 

Büro mit 
22.500 m² 
Nutzfläche 

Büro und Verwaltungsgebäude: 
1 Abstellplatz je 3.000 m² NUF, jedoch mindestens 1 
Stellplatz je Gebäude 

8 

Gastronomie 1 Abstellplatz je 10 Gastplätze  
Es wird kein zusätzlicher externer Kundenverkehr 
erzeugt, da die Mensa und die Cafeteria nur von 
Mitarbeitenden und nicht von externen Besuchenden 
genutzt werden kann. Die Mitarbeitenden als Gäste 

sind über die Büronutzung abgedeckt. 

Die Aufkommensermittlung geht von rund 25 
Mitarbeitenden aus. Es wird empfohlen 1 Stellplatz 
vorzusehen. 

1 

Summe  9 

 

4.4.3 Stellplatznachfrage für die Beleg- und Kundschaft 

Im Allgemeinen besteht in Berlin keine Verpflichtung zur Herstellung von Pkw-Stellplätzen. 

Lediglich für mobilitätseingeschränkte Personen sind nach AV-Stellplätze Pkw- oder Kleinbus-

Stellplätze auf dem eigenen Grundstück vorzusehen (siehe Kapitel 4.4.2).  

Der Stellplatzbedarf wird mit einer Zufluss-Abfluss-Betrachtung hergeleitet. Grundlage sind die 

Verkehrsaufkommensermittlung sowie die renommierte Tagesganglinien. Die Ergebnisse sind 

nach Nutzungen getrennt in Abbildung 14 dargestellt. Für die Gastronomie wurden die 

Mitarbeitenden berücksichtigt. Die höchste Nachfrage besteht am Vormittag mit bis zu 116 Kfz-

Stellplätzen. Die Belegungszahlen des Parkhauses zeigen, dass ausreichend freie Kapazitäten 

vorhanden sind. 

Abbildung 14:  Tagesganglinie der zusätzlichen Kfz-Stellplatznachfrage 

 



Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan 1-124 „Turbinenwerk (Nord)“ 

 

 

 31/59 

 

4.4.4 Stellplatznachfrage für den Wirtschaftsverkehr 

Auf Grundlage der Aufkommensermittlung sowie einer Zufluss-Abfluss-Betrachtung ist in der 

Spitze von zwei Lieferfahrzeugen auszugehen. Die Andienung für den Foodcourt (Mensa) erfolgt 

über die Werkseite. Die Andienung des Büros erfolgt über die Zufahrt zum Parkhaus an der 

Sickingenstraße. Das Konzept ist gegenüber den Lieferanten zu kommunizieren. Bei den weiteren 

Konkretisierungen ist die Befahrbarkeit durch die entsprechenden Fahrzeuge zu überprüfen.  

4.5 Daten für die lärmtechnischen Untersuchung 

Die lärmtechnischen Daten wurden entsprechend der relevanten Vorgaben aufbereitet. Mit den 

durchgeführten Erhebungen stehen projektspezifische Eingangsdaten zur Verfügung. Diese 

wurden entsprechend berücksichtigt. Anhang 3 zeigt die lärmtechnischen Daten. 
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5. Zusammenfassung 

Mit der Bebauung des Grundstücks zwischen Sickingenstraße und Wiebestraße soll der Standort 

von Siemens Energy gestärkt werden. Geplant ist ein Büro- und Forschungsneubau mit 

Ansiedlung der Konzernleitung am Produktionsstandort sowie eine Mensa und Co-Working-

Arbeitsplätze. Vorgehsehen sind rund 30.000 m² BGF. Für circa 16.675 m² BGF besteht bereits 

Planrecht. Auf den verbleibenden etwa 13.325 m² BGF entstehen circa 665 zusätzliche 

Arbeitsplätze.  

Werktags entstehen im Mittel rund 440 Kfz-Fahrten mit Bezug zum Plangebiet. Die angesetzte 

Anwesenheitsquote liegt 10 % höher als die vorliegenden Erfahrungswerte von Siemens Energy. 

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Kfz-Fahrten damit tatsächlich geringer ausfällt. 

Weiteres Potential zur Reduzierung der Kfz-Fahrten besteht an einem angepassten 

Mobilitätsmanagement wie beispielsweise durch die Bewirtschaftung der siemenseigenen 

Stellplätze. Mit der Ersatz der Buslinie durch die Straßenbahn verbessert sich das ÖPNV-Angebot 

am Standort. Dadurch können sich Verlagerungen zu Gunsten des ÖPNV und damit eine 

Reduzierung der Kfz-Fahrten ergeben. 

Im Rahmen des Vorhabens sind gemäß Ausführungsvorschriften Stellplätze mindestens neun Kfz-

Stellplätze für Menschen mit schwerer Gehbehinderung und Rollstuhlnutzende sowie 

123 Fahrradstellplätze, davon sieben für Sonderfahrräder herzustellen. Das Angebot ist im 

unmittelbar an das Plangebiet angrenzende Parkhaus abgedeckt.  

Tabelle 12 fasst die abgeleiteten Maßnahmen zusammen, ergänzt Zuständigkeiten und die 

erforderlichen Umsetzungshorizont. Darüber hinaus ist dargestellt, ob das Erfordernis der 

Maßnahme bereits im Bestand besteht.  

Insgesamt ist die verkehrliche Erschließung für den ÖPNV und den Kfz-Verkehr im Bestand 

gegeben. Mit der Fertigstellung des Bauvorhabens sind die Maßnahmen 1 bis 4 umzusetzen bzw. 

zu prüfen. Sollte die Mobilitätsstation nicht umsetzbar sein, ergeben sich keine negativen 

verkehrlichen Auswirkungen.  

Maßnahmen, die sich aus dem Bestand ergeben (Nr. 5 – 10), verbessern die vorhandene 

verkehrliche Situation. Aus der hier untersuchten Planung ergibt sich kein zwingendes Erfordernis. 

Anzumerken ist, dass der Knoten Beusselstraße / Sickingenstraße im Bestandsfall während der 

Spitzenstunden an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Die zusätzliche Verkehrsbelastung liegt bei 

etwa einem zusätzlichen Fahrzeug alle 6 Minuten und ist damit sehr gering6. Sie liegt im Bereich 

der täglichen bzw. jährlichen Schwankungen.  

 

 

 

6  11 Fahrzeuge. Dies entspricht etwa einem Fahrzeug alle 6 Minuten. 
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Tabelle 12:  Zusammenfassung der Maßnahmen  

Nr. Maßnahme Erfordernis 
im Bestand 

Erforderlicher 
Umsetzungs-
horizont 

Zuständigkeit 

1 Herstellung der Pflichtabstellplätze 

für Fahrräder und 

mobilitätseingeschränkte 

Personen 

nein bereits umgesetzt Siemens 

Energy 

2 Erweitern des 

Radstellplatzangebotes an den 

Gebäudezugängen  

nein mit Fertigstellung Siemens 

Energy 

3 Dimensionierung der Vorfahrt 

bzw. Haltbuchten an der Vorfahrt 

zum Hauptzugang 

nein mit Fertigstellung Siemens 

Energy 

4 Anpassung der Lichtsignalisierung 

am Knoten Beusselstraße / 

Sickingenstraße – Siemensstraße 

ja mittel- bis 

langfristig 

Senatsverwalt

ung / Bezirk 

5 Verbesserung der Wegequalität in 

der Wiebestraße  

ja mittel- bis 

langfristig 

Bezirk 

6 Verlegung des Radweges vom 

Seitenraum auf die Fahrbahn in 

der Sickingenstraße zwischen 

Wiebestraße und Beusselstraße 

ja kurzfristig Infravelo / 

Bezirk  

7 Schutzstreifen entlang der 

Sickingenstraße zwischen 

Beusselstraße und Wiebestraße 

auf den Stand der Technik 

ertüchtigen 

ja langfristig Infravelo / 

Bezirk 

8 Ersatz des Pflasters oder das 

Schaffen eines Asphaltstreifens in 

der Wiebestraße prüfen 

ja mittel- bis 

langfristig 

Senatsverwalt

ung / Bezirk 

9 Ersatz der Buslinie durch eine 

Straßenbahntrasse 

(ja) mittelfristig Senatsverwalt

ung / Bezirk / 

BVG 
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Anhang 

1. Kennwerte der Verkehrsaufkommensermittlung 

Zur Ermittlung des zukünftigen Kfz-Verkehrsaufkommens ist der Modal Split eine entscheidende 

Größe. Es ist davon ausgehen, dass aufgrund der gesamtstädtischen Bedeutung des 

Gewerbegebietes sowohl die Beschäftigten als auch der Kunden-/ Besucherverkehr aus dem 

gesamten Stadtgebiet zu dem Plangebiet fahren. Es werden deshalb die Kennwerte für 

Gesamtberlin zu Grund gelegt, welche einen deutlich höheren MIV-Anteil als die Kennwerte für 

Berlin Mitte aufweisen.7 Aufgrund der Lage in einem Gewerbegebiet sowie der Nähe zur BAB 100 

ist von einem deutlich höheren MIV-Anteil als in zentraleren Lagen des Bezirkes Mitte 

auszugehen. Auch die Belegung der Parkstände im öffentlichen Straßenraum ist für diese Lage 

vergleichsweise niedrig und es stehen kostenfreie Parkstände für Beschäftigte zur Verfügung. Der 

hohe MIV-Anteil trägt diesem Rechnung. 

Tabelle 13: Kennwerte der Verkehrsaufkommensermittlung für Büro und Forschung 

 

7 Der MIV-Anteil für Beschäftigte von Berlin Mitte liegt bei 10,9 % und der MIV-Anteil von Gesamtberlin bei 24,9 % (SrV 2023). 

Kategorie Wert Quelle 

B
e
s

c
h

ä
ft

ig
te

 

Anwesenheit Beschäftigte in % 70 Bosserhoff 2025 (HSVV) 

Unterer Wert aus 70-90 % für Büronutzung. Aufgrund 
eines höheren Anteils mobiler Arbeit ist von einer 
geringeren Anwesenheit auszugehen. 

Gemäß Angaben von Siemens Energy liegt die derzeitige 
Anwesenheit mit maximal 60 % niedriger als der 
angesetzt Wert. Die Abschätzung erfolgt somit zur 
sicheren Seite.  

Wege pro Tag 3,0 Bosserhoff 2025 (HSVV) 

Mittelwert aus 2,5-3,5 Wegen/Beschäftigten für 
Dienstleistungen (Büro) inkl. Geschäftsverkehr 

MIV-Anteil in % 24,9 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Besetzungsgrad Pers/Pkw 1,1 Bosserhoff 2025 (HSVV) 

ÖV-Anteil in % 41,0 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Fußverkehrsanteil in % 11,8 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Radverkehrsanteil in % 22,2 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

K
u

n
d

s
c

h
a

ft
 /

 B
e

s
u

c
h

e
n

d
e
 

Wege Kundschaft je 
Beschäftigtem 

0,3 Bosserhoff 2025 (HSVV) 

Wert in Orientierung an 0,4-0,5 Wege/Beschäftigten für 
unternehmensorientierte Dienstleistungen (z.B. Service). 
Wegen tendenziell stärkerer Nutzung von 
Videokonferenzen und einer Abnahme von „in house“-
Besuchen im Bereich Büro / Forschung wird ein unter 
dem Orientierungswert nach Bosserhoff liegender Wert 
gewählt. Der gewählte Wert entspricht 1 bis 2 (1,5) 
Kundenbesuchen je Beschäftigten (gesamte Belegschaft) 
alle zwei Wochen bzw. rund 2 Kundenbesuchen für rund 
1/3 der Belegschaft je Woche. 
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Kategorie Wert Quelle 
K

u
n

d
s

c
h

a
ft

 /
 B

e
s
u

c
h

e
n

d
e

n
 

MIV-Anteil in % 24,9 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit. 

Entspricht Werten für Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz. 

Besetzungsgrad der 
Besuchenden Pers/Pkw 

1,1 Bosserhoff 2025 (HSVV)  

 

ÖV-Anteil in % 41,0 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit. 

Entspricht Werten für Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz. 

Fußverkehrsanteil in % 11,8 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit. 

Entspricht Werten für Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz. 

Radverkehrsanteil in % 22,2 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Wege von Kunden im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit. 
Entspricht Werten für Zweckgruppe eigener Arbeitsplatz. 

L
ie

fe
rn

 Lieferverkehr Fahrten/ 
Beschäftigtem/Tag 

0,075 Bosserhoff 2025 (HSVV) 

Mittelwert aus 0,05-0,1 Fahrten/Beschäftigten für 

Büronutzung 

Schwerverkehrsanteil in % 25 Eigene Annahme 
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Tabelle 14: Kennwerte der Verkehrsaufkommensermittlung für Gastronomie 

  

Kategorie Wert Quelle 

B
e

s
c

h
ä

ft
ig

te
 

Anwesenheit Beschäftigte in % 100 Bosserhoff 2025 (HSVV) 

Oberer Wert aus 60-100 % für keine Büronutzung bei 
Schichtarbeit 

Wege pro Tag 3,0 Bosserhoff 2025 (HSVV) 

Mittelwert aus 2,5-3,5 Wegen/Beschäftigten für 
Dienstleistungen 

MIV-Anteil in % 24,9 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Besetzungsgrad Pers/Pkw 1,1 Bosserhoff 2025 (HSVV)  

ÖV-Anteil in % 41,0 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Fußverkehrsanteil in % 11,8 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

Radverkehrsanteil in % 22,2 SrV 2023 (Berlin, alle Wege für Zweckgruppe eigener 
Arbeitsplatz) 

K
u

n
d

s
c

h
a

ft
  

Es wird kein zusätzlicher Kundenverkehr erzeugt, da die Mensa und die Cafeteria nicht von externen 
Besuchenden genutzt werden können. Die Wege entstehen somit entweder auf dem Grundstück selbst 
oder finden von benachbarten Liegenschaften zu Fuß statt. Eine Ermittlung des Kundenverkehrs ist 
somit nicht erforderlich. 

L
ie

fe
rn

 Lieferverkehr Fahrten/ 
Beschäftigtem/Tag 

0,65 Bosserhoff 2025 (HSVV) 

Mittelwert aus 0,5-0,8 -Fahrten/Beschäftigten für 
Restaurant / Gastronomie 

Schwerverkehrsanteil in % 25 Eigene Annahme 
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2. Dokumentation der Leistungsfähigkeitsbetrachtung 
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3. Aufbereitung der Eingangsdaten für die lärmtechnische 
Untersuchung 

 


